
 
 
 

Marktgemeinde Halbenrain  
A-8492 Halbenrain 220               Telefon: 03476/2205-0, Telefax: 03476/2205-6 

        Bezirk Südoststeiermark                DVR-Nr.: 0416223, UID: ATU28596301 

Hundeabgabenerklärung 
gemäß Steiermärkisches Hundeabgabegesetz 2013 bzw. 

Hundeabgabenordnung der Marktgemeinde Halbenrain vom 13. Dezember 2012 
 

Hundehalter: 

Name: _________________   Hundehalter seit: _____________________ 

Anschrift:  _______________________        Heimtier-Datenbanknr.: ________________ 

Geburtsdatum: ___________________ EDV-Nr: _____________________________ 
 

 

Tierbezogene Daten – bei der Gemeinde gemeldet:  

 1. Hund  2. Hund  3. Hund  weiterer Hund ______ 

 
Rasse, Farbe: _____________________ Name des Hundes: ____________________ 
Geb. Datum: ______________________      Microchipnr.: _________________________  
(Wurfmonat, -jahr)    gemäß § 24a Tierschutzgesetz 
Geschlecht: _______________________  Polizzennr. Haftpflicht: _________________ 

 Abgabenpflichtig Abgabenbegünstigt Abgabenbefreit 

 Haushund    

 Wachhund    

 Jagdhund    

 Diensthund    

 anderer: _________________     

Eine Abgabenbegünstigung/-befreiung liegt vor, weil: _____________________________ 

Sind diese Daten aktuell:  ja  nein (falls nein, dann sind die Tierbezogenen Daten – neu auszufüllen) 

Tierbezogene Daten - neu: 

 1. Hund  2. Hund  3. Hund  weiterer Hund _______ 

Rasse, Farbe: _____________________ Name des Hundes: ____________________ 
Geb. Datum: ______________________      Microchipnr.: _________________________  
(Wurfmonat, -jahr)    gemäß § 24a Tierschutzgesetz 
Geschlecht: _______________________  Polizzennr. Haftpflicht: _________________ 

Vorbesitzer/Name u. Anschrift__________________________________________________ 

 Abgabenpflichtig Abgabenbegünstigt Abgabenbefreit 

 Haushund    

 Wachhund    

 Jagdhund    

 Diensthund    

 anderer: _________________     

Eine Abgabenbegünstigung/-befreiung liegt vor, weil: _____________________________ 

 

 



 

Beilagen zur Hundeabgabenerklärung: 

 

Registrierungsnummer des Stammdatensatzes gemäß § 24a Abs.5 TSchG 

 Micochipnummer ist auf Seite 1 anzugeben. 
 

Hundekundenachweis    nicht erforderlich, weil  Jagdprüfung od. Aufsichtsjägerprüfung  
nicht erforderlich, weil  abgeschlossenes Studium der 

Veterinärmedizin oder Zoologie 
nicht erforderlich, weil  Prüfung zur tierschutzqual. Hundetrainer 
nicht erforderlich, weil  Hundehalter seit:______(mind. 5 Jahre) 
 
 

 Ist erforderlich, wenn das Halten von Hunden über einen Zeitraum von durchgehend mindestens fünf 
Jahren nicht nachgewiesen werden kann. Für Fragen bitte die BH Südoststeiermark, Fachreferat 
Veterinärwesen anrufen: 03152/2511-263. Wenn der Hundekundenachweis trotz Erfordernis nicht 
vorgelegt wird, erhöht sich die Hundeabgabe auf das Doppelte (€ 120,--). 

 Das Diplom für die erfolgreich abgelegte Prüfung ist in Kopie beizulegen. 
 

 

Nachweis einer Haftpflichtversicherung (§ 3b Abs.7 Steiermärkisches Landes-Sicherheitsgesetz) 

 Polizzennummer der Versicherung ist auf Seite 1 anzugeben. 
 

 

 Nachweis, dass es sich um einen Hund handelt, für den es eine Abgabenbegünstigung 
oder Abgabenbefreiung gibt (Wachhunde, Jagdhunde, Diensthunde usw.). 

 

 
Ich/Wir erklären (n), sämtliche Angaben vollständig und nach bestem Gewissen gemacht 
getätigt zu haben. Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtanmeldung bzw. nicht rechtzeitige 
Anmeldung eines Hundes und die Nichtbeibringung oben angeführter Unterlagen eine 
Verwaltungsübertretung darstellt, welche nach § 15 Steiermärkisches Hundeabgabegesetz 
2013 mit Geldstrafe von bis zu € 4.000,-- zu bestrafen ist. 
 
Halbenrain,  ____________________     _________________________________ 
                         Unterschrift des Besitzers 
 
Abgabenbegünstigt: 
 
*) Wachhunde 

a) land- und forstwirtschaftlichen oder gewerbliche Betriebe 
b) Gebäude, die vom nächstbewohnten Gebäude mehr als 50 Meter entfernt liegen 

 
*) Jagdhunde. 
 
*) Absolvierung der Kurse „Begleithund 1“ und „Begleithund 2“ (oder eines übergeordneten Kurses) und erfolgreicher 
Abschluss durch eine Prüfung. 
 
Abgabenbefreit: 
 
*) Diensthunde öffentlicher Wachen sowie Hunde, welche zur Erfüllung sonstiger öffentlicher Aufgaben notwendig sind; 
 
*) Diensthunde des beeideten Forst- und Jagdschutzpersonals in der für die Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Anzahl; 
 
*) speziell ausgebildete Hunde, die zur Führung blinder oder zum Schutz hilfloser Personen notwendig sind oder die 
nachweislich zur Kompensierung einer Behinderung der Halterin/des Halters diesen oder auf deren Hilfe diese Personen zu 
therapeutischen Zwecken angewiesen sind;  
 
 *) Hunde eines konzessionierten Bewachungsunternehmens; 
*) Hunde in behördlich bewilligten Tierheimen.  


